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Abrechnungsverband Ost.

Sonderregelungen 

für befristet wissen-

schaftlich Beschäftigte.
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Haben Sie Fragen zu den heutigen Themen?

Hinweis Chatfenster. 

Ihre Nachricht ist für jede teilnehmende Person sichtbar.
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Unterlagen.
Link in der Anmeldebestätigung.



Seite 4

Allgemeine Schulungsunterlagen.
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Inhaltsübersicht.

1 Voraussetzungen zur Befreiung von der Pflichtversicherung.

2 Durchführung der Versicherung.

3 Finanzierung und Aufwendungen.

4 Vergleich und Rentenberechnung.

5 Informationsangebote.
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1. Voraussetzungen zur Befreiung von der 

Pflichtversicherung.
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VBLklassik

Pflichtversicherung

VBLextra

Freiwillige Versicherung

Wahlmöglichkeit für befristet wissenschaftlich Beschäftigte 

gem. Sonderregelung nach § 28 Absatz 1 VBLS

Betriebliche Altersversorgung bei der VBL

Ausnahmen von der Pflicht zur 

Versicherung– § 28 Absatz 1 VBLS. 
Regelung für befristet Beschäftigte mit einer wissenschaftlichen Tätigkeit. 
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wenn der Antrag auf Befreiung innerhalb von zwei Monaten nach dem Beginn des 

Arbeitsverhältnisses beim Arbeitgeber gestellt wird

wenn noch keine Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung vorhanden sind

an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen

Die Wahlmöglichkeit besteht

für wissenschaftlich Beschäftigte

wenn die Wartezeit von 60 beziehungsweise 36 Kalendermonaten wegen der Befristung 

nicht erfüllt werden kann

Wissenschaftlich

Beschäftigte
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Wartezeit/Unverfallbarkeit.

1. Erfüllung der Wartezeit nach 

    der VBL-Satzung.

■ Die Wartezeit beträgt 60 Kalendermonate.

■ Kalendermonat = jeder Monat, für den 

mindestens für einen Tag Aufwendungen 

erbracht wurden.

■ Erfüllung der Wartezeit durch mehrere 

Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst 

möglich.

2. Erfüllung der Wartezeit nach dem                     

    Betriebsrentengesetz (BetrAVG).

■ Versorgungszusagen ab dem 01.01.2018

■ Das Arbeitsverhältnis und die 

Pflichtversicherung müssen ununterbrochen 

mindestens drei Jahre bestanden haben. 

■ Zum Zeitpunkt des Ausscheidens muss ein 

Mindestalter von 21 Jahren erreicht sein.

Die Wartezeit muss mit Beginn der Rente erfüllt sein.
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2. Durchführung der Versicherung.
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= 21 Umlagemonate → Wahlrecht 

Wahlmöglichkeit zwischen Pflichtversicherung (VBLklassik) und VBLextra, da in der VBLklassik die Wartezeit von 

60 Umlagemonaten sowie die Unverfallbarkeitsfrist nach dem BetrAVG wegen der Befristung nicht erreicht wird.

2026 2027 2028

12 9

Beginn Arbeitsverhältnis 

1. Januar 2026

Ende Arbeitsverhältnis

30. September 2027

Beispiel 1: Wissenschaftlich Beschäftigte ohne Vorversicherungszeiten

Prüfung der Wahlmöglichkeit.
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2026 2027 2028 2029 2030

12 12 12 12 12

= 60 Umlagemonate → kein Wahlrecht 

Beginn Arbeitsverhältnis 

1. Januar 2026

Ende Arbeitsverhältnis

31. Dezember 2030

Beispiel 2: Wissenschaftlich Beschäftigte ohne Vorversicherungszeiten

Prüfung der Wahlmöglichkeit.

Keine Wahlmöglichkeit zwischen Pflichtversicherung (VBLklassik) 

und VBLextra, da in der VBLklassik die Wartezeit von 60 Umlage-

monaten wegen der Dauer der Befristung erreichbar ist.
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12 10 = 40 Monate → Wahlrecht/kein Wahlrecht 

Grundsätzlich Wahlmöglichkeit aber mit Hinweis durch Arbeitgeber, dass in der Pflichtversicherung (VBLklassik) 

eine unverfallbare Anwartschaft nach BetrAVG erreichbar ist.

Hinweis: Je nach Arbeitgeber keine Wahlmöglichkeit.

2026 2027 2028 2029

6 12

Beginn Arbeitsverhältnis 

1. Juli 2026

Ende Arbeitsverhältnis

31. Oktober 2029

Beispiel 3: Wissenschaftlich Beschäftigte ohne Vorversicherungszeiten

Prüfung der Wahlmöglichkeit.

2030
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2025 2026 2027 2028 2029

7 12 10 = 41 Monate

→ Wahlrecht 

Weiterhin Wahlmöglichkeit, aber Anmeldung zur VBLklassik durch Arbeitgeber 

möglich, sobald das Arbeitsverhältnis über 3 Jahre hinaus verlängert wird.

Arbeitsverhältnis

Beginn: 1. Juni 2025, Ende: 31. Juli 2026

Arbeitsverhältnis Verlängerung am 15. Juli 2026 

bis 31. Oktober 2028

→ Beginn VBLklassik am 1. Juli 2026

Beispiel 4: Wissenschaftlich Beschäftigte ohne Vorversicherungszeiten

7

Prüfung der Wahlmöglichkeit.

12
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2022 2023 2024 2025 2026 2027

12 12 12 12

Arbeitsverhältnis in der 

Wissenschaft befristet

01.01.2022 – 31.12.2025

Verlängerung des Arbeits-

vertrags bis 31.12.2026

Verlängerung über fünf Jahre hinaus: Anmeldung zur VBLklassik.

12

16.06.2026:

Verlängerung unbefristet

Beginn VBLextra weiterhin VBLextra VBLklassik ab 01.06.2026

Verlängerung des 

Beschäftigungsverhältnisses.
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Fortsetzung des Beispiels.

Pflichtversicherung seit 1. Juni 2026

Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung ab 1. Dezember 2026

Versicherungszeiten in der VBL Anspruch auf Betriebsrente

VBLextra 01.01.2022 – 31.05.2026 ja

VBLklassik 01.06.2026 – 30.11.2026 ja

gesamt

Monate

53

6

59

Ein zusammenhängendes Arbeitsverhältnis – unverfallbare Anwartschaft gemäß BetrAVG.

Es besteht Anspruch auf Betriebsrente auch aus der VBLklassik ab 1. Dezember 2026.
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Die beiden Freundinnen Hannah Wissen und Lena Schaftler beginnen zeitgleich ein Arbeitsverhältnis 

als Wissenschaftlerinnen. Ihre Tätigkeiten sind befristet vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2027.

Beide stellen rechtzeitig einen Antrag auf Befreiung von der Pflichtversicherung.  

Frühere Versicherungszeiten. 

Im Jahr 2024 gingen beide Frauen neben ihrem Studium folgenden Beschäftigungen nach:

Anmeldung zur VBLextra. Anmeldung zur VBLklassik.

Hannah Wissen

Wissenschaftliche Hilfskraft

vom Geltungsbereich der 

Tarifverträge ausgenommen

Lena Schaftler

Technikerin

unterlag der VBL-Versicherungspflicht
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1. Anmeldung zur VBLklassik.

■ Der Versicherungsschutz tritt mit dem 

Eingang der fehlerfreien Anmeldung 

ein.

■ Die Versicherungsnummer wird mit der 

Verarbeitung der Anmeldung zugeteilt.
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2. Stornierung der Anmeldung.

Nach Eingang des Antrags auf Befreiung 

von der VBLklassik wird die Anmeldung 

storniert.
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3. Anmeldung zur 

VBLextra.

■ Anmeldung mit Vordruck FV2 

oder elektronisch

■ Der Versicherungsschutz tritt mit dem 

Eingang der ersten Beitragszahlung ein.
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Elektronische Anmeldung für befristet 

wissenschaftlich Beschäftigte.
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Elektronische Anmeldung für befristet 

wissenschaftlich Beschäftigte.
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Elektronische Anmeldung für befristet 

wissenschaftlich Beschäftigte.

Benutzername
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Abmeldung aus der VBLextra.

Abmeldung mit Vordruck FV 4

Voraussetzungen zur Befreiung von der 

Pflichtversicherung liegen nicht mehr vor

Beteiligter erhält schriftliche Bestätigung über die 

Beendigung der freiwilligen Versicherung



Seite 25

Fortsetzung der VBLextra.

Gilt auch für wissenschaftlich Beschäftigte, 

die von der Pflichtversicherung befreit waren

Nach Ende der Pflichtversicherung 

durch eigene Beiträge

Antrag auf Fortsetzung mit Vordruck FV1 

innerhalb von drei Monaten

Staatliche Förderung möglich
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1 2 3
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▪ Meldewesen für Profis

▪ Workshop zu 

komplexen und 

praxisnahen 

Sachverhalten

▪ Schwerpunkt: Melde- 

und Abrechnungswesen

▪ Bearbeitung von Fällen 

aus der Praxis 

▪ Für VBL-Neueinsteiger

▪ Grundlagen und 

einfache Beispiele zum 

Meldewesen
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1

2
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■ Live-Vortrag mit Präsentation zum ausgewählten Thema 

 oder

■ Anmeldung in „MeineVBL“: Aufgezeichnete Onlineseminare 

stehen zu ausgewählten Themen als Video zur Verfügung. 

■ Aktuelle Themen rund um die bAV bei der VBL

■ Themenvorstellung kurz und informativ

■ Ein- bis zweimal im Jahr
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3. Finanzierung und Aufwendungen.
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Umlagefinanzierung

VBLklassik VBLextra

Abrechnungs-

Verband Ost

Pauschalsteuer nach § 40b EStG

Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 56 EStG

Riesterförderung nach §§ 10a, 79 ff. EStG

Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG 

Mischfinanzierung Kapitaldeckung

Abrechnungs-

verband West

Finanzierung.
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Aufwendungen VBLklassik VBLextra Steuerrechtliche Behandlung
Sozialversicherungsrechtliche 

Behandlung

Umlage des 

Arbeitgebers
1,06 % -

◼ steuerfrei (§ 3 Nr. 56 EStG)

◼ pauschal (§ 40b EStG)

◼ individuell zu versteuern

Teilweise Sozialversicherungsfrei/ 

-pflichtig (§ 1 Abs. 1 Nr. 4a 

i. V. m. Abs. 1 Satz 3 SvEV)

Beitrag 

Arbeitgeberanteil
2,00 % 2,00 % steuerfrei (§ 3 Nr. 63 EStG) sozialversicherungspflichtig

Beitrag 

Arbeitnehmeranteil
4,25 % 2,00 %

steuerfrei (§ 3 Nr. 63 EStG)
sozialversicherungsfrei

(§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 SvEV)

individuell versteuert mit 

Riesterförderung
sozialversicherungspflichtig

Aufwendungen. 

Aufwendungen VBLklassik VBLextra Steuerrechtliche Behandlung

Umlage des 

Arbeitgebers
1,06 % -

◼ steuerfrei (§ 3 Nr. 56 EStG)

◼ pauschal (§ 40b EStG)

◼ individuell zu versteuern

Beitrag 

Arbeitgeberanteil
2,00 % 2,00 % steuerfrei (§ 3 Nr. 63 EStG)

Beitrag 

Arbeitnehmeranteil
4,25 % 2,00 %

steuerfrei (§ 3 Nr. 63 EStG)

individuell versteuert mit 

Riesterförderung

Aufwendungen VBLklassik VBLextra

Umlage des 

Arbeitgebers
1,06 % –

Beitrag 

Arbeitgeberanteil
2,00 % 2,00 %

Beitrag 

Arbeitnehmeranteil
4,25 % 2,00 %
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Aufwendungen VBLklassik VBLextra Steuerrechtliche Behandlung
Sozialversicherungsrechtliche 

Behandlung

Umlage des 

Arbeitgebers
1,06 % –

◼ steuerfrei 4.056,00 € /Jahr

◼ pauschal 89,48 € /Monat

◼ individuell zu versteuern

Teilweise Sozialversicherungsfrei/ 

-pflichtig (§ 1 Abs. 1 Nr. 4a 

i. V. m. Abs. 1 Satz 3 SvEV)

Beitrag 

Arbeitgeberanteil
2,00 % 2,00 % steuerfrei 8.112,00 € /Jahr sozialversicherungspflichtig

Beitrag 

Arbeitnehmeranteil
4,25 % 2,00 %

steuerfrei 8.112,00 € /Jahr
sozialversicherungsfrei

4.056,00 € /Jahr

individuell versteuert mit 

Riesterförderung
sozialversicherungspflichtig

Aufwendungen. Rechengrößen 2025.
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Das zusatzversorgungspflichtige Monatsentgelt beträgt 6.500,00 Euro.

Es wird das Verteilmodell angewendet

Aufwendungen
VBLklassik VBLextra

Arbeitgeber beschäftigte Person Arbeitgeber beschäftigte Person

Umlage 68,90 € - - -

Beitrag 130,00 € 276,25 € 130,00 € 130,00 €

Steuern 13,78 € - - -

SV-Beiträge - ca. 11,65 € - -

Summe 212,68 € ca. 288,25 € 130,00 € 130,00 €

Das zusatzversorgungspflichtige Monatsentgelt beträgt 6.500,00 Euro.

Es wird das Verteilmodell angewendet.

Aufwendungen VBLklassik VBLextra

Arbeitgeber beschäftigte Person Arbeitgeber beschäftigte Person

Umlage 68,90 € - - -

Beitrag 130,00 € 276,25 € 130,00 € 130,00 €

Steuern 13,78 € - - -

SV-Beiträge – ca.   12,00 € – –

Das zusatzversorgungspflichtige Monatsentgelt beträgt 6.500,00 Euro.

Es wird das Verteilmodell angewendet.

Aufwendungen VBLklassik VBLextra

Arbeitgeber beschäftigte Person Arbeitgeber beschäftigte Person

Umlage 68,90 € - - -

Beitrag 130,00 € 276,25 € 130,00 € 130,00 €

Steuern 13,78 € – – –

Das zusatzversorgungspflichtige Monatsentgelt beträgt 6.500,00 Euro.

Es wird das Verteilmodell angewendet.

Aufwendungen VBLklassik VBLextra

Arbeitgeber beschäftigte Person Arbeitgeber beschäftigte Person

Umlage 68,90 € – – –

Beitrag 130,00 € 276,25 € 130,00 € 130,00 €

Beispiel.
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4. Vergleich und Rentenberechnung.
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Vergleich VBLklassik – VBLextra.

Gemeinsamkeiten

■ Versicherungsfälle

■ Altersrente

■ Erwerbsminderungsrente

■ Hinterbliebenenrente

■ Abfindung von Kleinbetragsrenten 

Unterschiede

■ Finanzierung

■ Wartezeit

■ sozialen Komponenten 

■ Verzinsung der Versorgungspunkte

Tarif A
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VBLklassik VBLextra

60 Monate (VBL Satzung)

Erfüllung der Wartezeit durch mehrere 

Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst möglich

Sofortige Unverfallbarkeit

Drei Jahre (Betriebsrentengesetz)

Ununterbrochenes Arbeitsverhältnis

Mindestalter 21 Jahre beim Ausscheiden

Arbeitsunfall

Wartezeit.

VBLklassik

60 Monate (VBL Satzung)

Erfüllung der Wartezeit durch mehrere 

Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst möglich

Drei Jahre (Betriebsrentengesetz)

Ununterbrochenes Arbeitsverhältnis

Mindestalter 21 Jahre beim Ausscheiden

Arbeitsunfall
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VBLklassik VBLextra

Keine sozialen Komponenten

Mutterschutz
Mutterschutz wird berücksichtigt

es sind Beiträge zu zahlen 

Elternzeit

Erwerbsminderung, Hinterbliebenenrente 

bis zum 60. Lebensjahr

Soziale Komponenten.

VBLklassik

Mutterschutz

Elternzeit

Erwerbsminderung, Hinterbliebenenrente 

bis zum 60. Lebensjahr
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Leistungen.

VBLklassik VBLextra

Rechnungszins 3,25 % in der Ansparphase

5,25 % in der Auszahlungsphase
Rechnungszins 0,25 % (AVB 04)

Bonuspunkte aus Überschussverteilung Bonuspunkte aus Überschussverteilung

soziale Komponenten

jährliche Erhöhung der Rente um 1 % Nicht garantierter Gewinnzuschlag bis zu 20 %

VBLklassik

Rechnungszins 3,25 % in der Ansparphase

5,25 % in der Auszahlungsphase

Bonuspunkte aus Überschussverteilung

soziale Komponenten

jährliche Erhöhung der Rente um 1 %
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Zusatzversorgungspflichtiges Jahresentgelt : 12
X Altersfaktor =   Versorgungspunkte

Referenzentgelt 1.000 €

Die Rentenformel der VBLklassik.

Versorgungspunkte X Messbetrag (4,00 Euro) =          monatliche Betriebsrente
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Geburtsdatum    25. Mai 1996           

Zeitraum    1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 48.000,00 Euro

x =: 1.000 €
48.000 €

 12
2,0 8,00 VP

zusatzversorgungspflichtiges 

Entgelt im Jahr 2026 

Referenzentgelt Altersfaktor nach Tabelle

(Vollendung des 30 Lj. 

im Jahr 2026)

Versorgungspunkte

=x8,00 VP 4,00 € 32,00 € 

Versorgungspunkte Messbetrag mtl. Rentenanwartschaft

Beispiel. Berechnung der Anwartschaft 

aus der VBLklassik.
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Jahresbeitrag
X Altersfaktor =   Versorgungspunkte

Regelbeitrag (1.200,00 Euro)

Die Rentenformel der VBLextra.

Versorgungspunkte X Messbetrag (4,00 Euro) =          monatliche Betriebsrente
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Geburtsdatum    25. Mai 1996           

Zeitraum    1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 48.000,00 Euro

x =: 1.200 €1.920,00 € 0,92 1,47 VP

Beitrag im Jahr 2026 Regelbeitrag Altersfaktor nach Tabelle

(Vollendung des 30 Lj. 

im Jahr 2026)

Versorgungspunkte

=x1,47 VP 4,00 € 5,88 € 

Versorgungspunkte Messbetrag mtl. Rentenanwartschaft

Beispiel. Berechnung der Anwartschaft 

aus der VBLextra.
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Geburtsdatum    25. Mai 1996           

Zeitraum    1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 48.000,00 Euro

Vergleich der Rentenanwartschaften.

VBLklassik VBLextra

32,00 € 5,88 €

Jährliche Anpassung 1 % Nicht garantierter Gewinnzuschlag 20 %

VBLklassik VBLextra

32,00 € 5,88 €
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Weitere Unterschiede.

VBLklassik VBLextra

Bei neuem Arbeitsverhältnis
Gegenseitige Anerkennung von 

Versicherungszeiten

Übertragung des Kapitalwertes auf 

andere Kassen

Kapital- oder Teilkapitalauszahlung nein ja (bei Rentenbeginn)

Abschläge
wie in der gesetzlichen 

Rentenversicherung, maximal 10,8 %

ja (vor Vollendung des 65. Lebens-

jahres, nicht bei Erwerbsminderung)

Zuschläge nein
ja (nach Vollendung des 

65. Lebensjahres)

Fortsetzung mit eigenen Beiträgen nein ja (innerhalb 3 Monaten beantragen)
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5. Informationsangebote.
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Telefon. Fax..

Versicherte.      

Pflichtversicherung VBLklassik 0721 93 98 93 1

Freiwillige Versicherung VBLextra 0721 93 98 93  

 

Rentner.    

Allgemeine Anfragen 0721 93 98 93 9
     

Rückrufservice.      

Sie wählen den Termin des Rückrufs.

Arbeitgeber.     

Allgemeine Anfragen, Meldeverfahren 0721 93 98 93 8

E-Mail: Arbeitgeberservice@vbl.de

Veranstaltungen 0721 155-808

E-Mail: Veranstaltungen@vbl.de

Beteiligungen 0721 155-309

Versicherte, Rentner  

Allgemeine Anfragen  0721 155-1355

   

Arbeitgeber  

Allgemeine Anfragen  0721 155-1360

Seminare, Veranstaltungen     0721 155-1356

mailto:Arbeitgeberservice@vbl.de
mailto:Veranstaltungen@vbl.de


Seite 48

Informationsangebote.
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VBLspezial und Flyer für wissenschaftlich Beschäftigte
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onlineseminare@vbl.de
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